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§ 15 Stadtteilschule

(1) Die Stadtteilschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 13. Die Jahrgangsstufe 11 bildet die 
Vorstufe, die Jahrgangsstufen 12 und 13 bilden die Studienstufe der Oberstufe.

(2) Die Stadtteilschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende und 
vertiefte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen 
eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an 
einer Hochschule oder in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulen 
ermöglichen individuelles Lernen durch innere und äußere Differenzierung.

(3) In der Studienstufe können die Schülerinnen und Schüler durch die Wahl eines 
Profilbereichs nach ihren Interessen und Neigungen Schwerpunkte in ihrer schulischen Bildung 
setzen. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch Noten bewertet, die in ein 
Punktesystem eingehen, das Grundlage für die Feststellung der Gesamtqualifikation ist.

(4) Die Stadtteilschule schließt mit der Abiturprüfung ab. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
dieser Prüfung wird die allgemeine Hochschulreife erworben. In der Studienstufe können die 
schulischen Voraussetzungen für die Fachhochschulreife erworben werden. Am Ende der 
Jahrgangsstufe 9 wird der erste allgemeinbildende Schulabschluss, am Ende der Jahrgangsstufe 10 
der erweiterte erste allgemeinbildende Schulabschluss oder der mittlere Schulabschluss erworben, 
wenn die Schülerinnen und Schüler die für diese Abschlüsse erwarteten Kompetenzen 
nachgewiesen haben.

§ 45 Aufrücken, Übergänge, Kurseinstufung, individuelle Förderung, Wiederholung und Versetzung

(1) Zwischen den Jahrgangsstufen 1 bis 10 rücken die Schülerinnen und Schüler am Ende des 
Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstufe ihrer Schulform auf; § 42 Absatz 5 bleibt unberührt.
Die Fortsetzung eines schulischen Bildungsgangs in der Sekundarstufe II kann von einer 
Versetzung, dem erfolgreichen Besuch eines Probehalbjahres oder von einer Höchstaufenthaltsdauer
im Bildungsgang abhängig gemacht werden.

(2) Erfüllt eine Schülerin oder ein Schüler nicht die in den Rahmenplänen festgelegten 
Leistungsanforderungen in einem oder mehreren Fächern bzw. Lernbereichen, schließen Schule und
Schülerin beziehungsweise Schüler unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten eine Lern- und 
Fördervereinbarung ab, in der die gegenseitigen Pflichten, insbesondere individuelle 
Fördermaßnahmen neben der regulären Unterrichtsteilnahme, vereinbart werden. Auf Antrag kann 
mit Genehmigung der zuständigen Behörde aus besonderem Grund auch eine Jahrgangsstufe 
wiederholt werden, wenn so eine bessere Förderung der Leistungsentwicklung und der sozialen 
Integration der Schülerin oder des Schülers zu erwarten ist, in den Klassenstufen 9 und 10 jedoch 
nur, wenn ein höherer Schulabschluss oder die erstmalige Versetzung in die gymnasiale Oberstufe 
zu erwarten ist.



(3) Wird in leistungsdifferenzierten Kursen unterrichtet, sind die Schülerinnen und Schüler in 
den Kurs einzustufen, in dem aufgrund ihrer bisherigen Leistungen und deren Entwicklung eine 
erfolgreiche Mitarbeit zu erwarten ist. Änderungen der Einstufung (Umstufungen) sollen 
grundsätzlich zu Beginn eines Schulhalbjahres erfolgen.

(4) Die nähere Ausgestaltung der Versetzung, der Wiederholung, des Aufrückens, der 
individuellen Förderung sowie der Einstufung und der Umstufung erfolgt durch Rechtsverordnung. 
Dabei ist auf die besonderen Bedürfnisse der jungen Menschen, die erst als Jugendliche in die 
Bundesrepublik Deutschland eingewandert sind, insbesondere durch die Anerkennung 
außerschulisch erworbener Kompetenzen und schulischer Leistungen im Herkunftsland, Rücksicht 
zu nehmen.

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Grundschule und die Jahrgangsstufen 5 
bis 10 der Stadtteilschule und des Gymnasiums – APO-GrundStGy

...

§ 14 Differenzierung in der Stadtteilschule

(1) In der Stadtteilschule werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Fähigkeiten gemein-
sam unterrichtet und erzogen. Der Unterricht erfolgt mit Blick auf die an der Stadtteilschule erreich-
baren Abschlüsse und Übergangsberechtigungen ab Jahrgangsstufe 7 in allen Fächern und Lernbe-
reichen auf drei bildungsplanbezogenen Anforderungsebenen. Die Anforderungen ergeben sich aus 
den Bildungsplänen und beziehen sich auf der ersten Anforderungsebene auf den Erwerb des ersten 
allgemeinbildenden Schulabschlusses, auf der mittleren Anforderungsebene auf den Erwerb des 
mittleren Schulabschlusses und auf der oberen Anforderungsebene auf den Übergang in die Studi-
enstufe der gymnasialen Oberstufe.

(2) Innere Differenzierung ist wegen der unterschiedlichen Anforderungsebenen, Lernvoraussetzun-
gen und Lernentwicklungsstände Grundprinzip des Unterrichts in allen Lerngruppen.

(3) Wird nach Entscheidung der Lehrerkonferenz in einem Fach beziehungsweise in einer Jahr-
gangsstufe im Wege äußerer Differenzierung in Fachleistungskursen unterrichtet, so umfasst der 
Fachleistungskurs I die mittlere und obere Anfoderungsebene und der Fachleistungskurs II die erste 
und mittlere Anforderungsebene.

§ 15 Einstufung, Umstufung

(1) Soweit Fachleistungskurse gebildet wurden, sind die Schülerinnen und Schüler nach Entschei-
dung der Zeugniskonferenz in den Kurs einzustufen, in dem aufgrund ihrer bisherigen Lernentwick-
lung und ihres erreichten Lernstands eine erfolgreiche Mitarbeit zu erwarten ist. Die Entscheidung 
wird den Sorgeberechtigten schriftlich bekannt gegeben. Sind die Sorgeberechtigten mit der Ent-
scheidung nicht einverstanden, können sie verlangen, dass die Schülerin oder der Schüler für sechs 
Wochen probeweise in den von ihnen gewünschten Kurs aufgenommen wird. In Ausnahmefällen 
kann die Zeugniskonferenz die Probezeit verlängern. Am Ende der Probezeit entscheidet die Zeug-
niskonferenz abschließend über die Einstufung der Schülerin oder des Schülers und gibt die Ent-
scheidung schriftlich bekannt.

(2) Für die Umstufung einer Schülerin bzw. eines Schülers zu Beginn eines Schulhalbjahres in ei-
nen anderen Fachleistungskurs gilt Absatz 1 entsprechend. Die Sorgeberechtigten können die probe-
weise Umstufung in den Fachleistungskurs I verlangen, wenn die Leistungen der Schülerin bzw. des



Schülers im letzten Zeugnis mindestens mit der Note „gut“ bezogen auf die erste Anforderungsebe-
ne (G2) bewertet wurden.
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